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Anlage MI .

Utatuten
der Badiſchen Bank .

( Entwurf der Großherzoglichen Miniſterialkommiſſion . )

I. Von der Bankgeſellſchaft und dem Bankkapitale .

Wrta .

Von einer unbenannten Geſellſchaft im Sinne des Anhangs zum badiſchen Landrechte S . 29 u. f

wird eine Bank für das Großherzogthum Baden unter dem Namen „ Badiſche Bank “ zu Mannheim er—⸗

richtet und betrieben .

IE 2

Das Bankkapital wird zu fünf Millionen Gulden feftgefegt und in 10,000 Metien von je 500 fl-

getheilt .
WTR 3

6000 Aktien werden den Inländern angeboten . Die Großh . Regierung eröffnet zu deren Uebernahme

eine Unterzeichnung bei den Großh . Amtsreviſoraten unter Anberaumung einer Friſt von drei Monaten .

Werden durch diefe Unterzeichnung mehr als 6000 Aktien begehrt , ſo wird der Ueberſchuß den Unter —

zeichnern der größeren Beträge dergeſtalt abgezogen , daß jeder derſelben eine gleiche, die größte der übrigen

Uebernahmen mindeſtens erreichende Anzahl Aktien erhält . Bruchtheile im Abzuge werden zu Gunſten der

höheren herabzuſetzenden Unterzeichnungen vermieden .

Art . 4 .

Die Stifter der Bank übernehmen die weiteren 4000 Aktien und den etwa nicht abgeſetzten Theil

der den Inländern angebotenen 6000 Aktien bis zum Betrage von 2000 Stück .

Arte o

Die Bezahlung diefer Aktien erfolgt innerhalb 2 Jahren — nach Bedürfniß — in Beträgen von

je 50 fl . , welche jeweils binnen 4 Wochen nach der vom Verwaltungsrathe öffentlich bekannt gemachten

Aufforderung in klingender Münze zu entrichten ſind .

Wer eine Einzahlung innerhalb dieſer 4 Wochen nicht leiſtet , wird von der Bankverwaltung durch

einen auf ſeine Koſten und Gefahr laufenden recommandirten Brief unter Anberaumung einer Friſt von

14 Tagen und unter Androhung des eintretenden Rechtsnachtheils an die Zahlung erinnert . Wer auch

diefe Friſt verſäumt , wird dadurch aller Rechte als Aktionär , ſo wie der bereits bewirkten Einzahlungen

verluſtig .
Art Gr

Für die 9 erſten Einzahlungen werden Interimsſcheine ausgeſtellt , bei der 10ten Einzahlung werden

die Aktienurkunden gegen Rückgabe der Interimsſcheine ausgefolgt .

Die Interimsſcheine werden auf den Namen , die Aktienurkunden je nach Verlangen des Aktionärs

auf den Namen oder auf den Inhaber ausgeſtellt .



Art . 7 .

Wenn die Aktienübernahme nach Art . 3 und 4 noch einen Theil der Aktien übrig läßt , ſo werden

diefe in der Folge nach Erforderniß , jedoch nicht unter dem Nennwerthe nebſt einem dem Reſervefond ent —

ſprechenden Aufgelde , in öffentlicher Verſteigerung zu Mannheim , oder durch Vermittlung eines verpflichte —

ten Mäcklers auf der Börſe zu Frankfurt a . M . gegen Baarzahlung veräußert .

Wris .

Die Namenaktien werden auf Verlangen jederzeit in Inhaberaktien und die Inhaberaktien in Namen —⸗

aktien umgewandelt .
Ari 9

Die Bankverwaltung führt ein Buch über die Aktien .

Ihr gegenüber gilt derjenige als Eigenthümer einer auf den Namen lautenden Aktie , welcher als

ſolcher in ihr Buch eingetragen iſt .

Die Umſchreibung einer Aktie in dem Aktienbuche wird von der Bankverwaltung auf der Aetienur —

kunde bemerkt .

Art . 10 .

Die Bankgeſellſchaft gilt als geſtiftet , ſobald die nach Art . 3 dem Inlande zur Aktienübernahme

eröffnete Friſt umlaufen iſt .

Ari 1

Die Staatsgenehmigung der Bank dauert vom Ablaufe dieſer Friſt an 25 Jahre .

Ari 2 :

Die Auflöſung der Bank kann jedoch auch vor Umfluß dieſer 25 Jahre :

1) von der Generalverſammlung beſchloſſen ;

2) von der Großh . Regierung nach Art . 99 , oder wenn das Bankkapital durch Verluſte um ein Vier —

tel oder mehr gemindert iſt , verfügt werden .

Avt N :

Im Falle der Auflöſung der Bank iſt das reine Bankvermögen unter ſämmtliche Aktionäre nach

Verhältniß der Aktien gegen deren Rückgabe zu vertheilen .

I . Von den Geſchäften der Bank .

Die Bank treibt nur folgende Geſchäfte :

1) ſie discontirt :

a) Wechſel und andere Handelspapiere , welche auf Verfügung geſtellt , am Sitze der Bank oder der

Zweigbanken oder in Frankfurt a . M. zahlbar , binnen drei Monaten fällig , und mit den Un⸗

terſchriften von mindeſtens 3 zahlungsfähigen Perſonen verſehen ſind ;

b) inländiſche , innerhalb 6 Monaten fällige Staatspapiere ;

2 ) ſie macht Darleihen gegen vollſtändige Sicherheit gewährendes Unterpfand in inländiſchen Liegen —

ſchaften und liegenſchaftlichen Rechten ;

3 ) ſie gibt Fauſtpfanddarleihen :

a) auf gemünztes und ungemünztes Gold und Silber bis zum Betrage von 95 % ihres Metall —

i werths ;
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b) auf Wechſel , welche nicht an einem der unter Ziff . 1 lit . a. dieſes Artikels bezeichneten Orte

zahlbar ſind , im Uebrigen aber die dort bemerkten Eigenſchaften haben , bis zum Betrage von

90 % ihres Curſes zu Frankfurt a . . ;

c) auf Staatspapiere deutſcher Bundesſtaaten und auf Schuldpapiere der Standes - und Grundherren
des Großherzogthums Baden , welche auf den Inhaber geſtellt ſind und bedingungsmäßig ein⸗

gelöst und verzinst werden , bis zum Betrage von 80 % ihres Curſes zu Frankfurt a . . ;
c ) auf Urſtoffe , welche dem Verderben nicht unterworfen und gegen Feuersgefahr verſichert ſind,

bis zum Betrage von 50 % ihres Werths ;

4 ) ſie führt für Perſonen am Sitze der Bank laufende Rechnung , auf welche ſie dort und am Sitze
der Zweigbanken :

a) Geld in Empfang nimmt und Forderungen einzieht ;
bp ) Zahlungen bis zum Betrage des Guthabens leiſtet ;

) . ſie nimmt Urkunden , edles Metall , Edelſteine und andere Koſtbarkeiten in Bewahrung ;
6) ſie treibt Handel in Gold und Silber ;
7 ) ſie übernimmt Geldvorräthe der Großh . Staatscaſſen als verzinsliche Darlehen ;
8 ) ſie gibt unverzinsliche , auf den Inhaber geſtellte Banknoten aus , welche bei ihrer Hauptcaſſe auf

Sicht gegen klingende Münze eingelöst werden .

Are 15 :

Die Bant þat Sorge zu tragen , dap fie niht in Wechſelreitereien verwickelt wird .

Art . 16 .

Die dritte Unterſchrift eines Wechſels kann durch eine den Beſtimmungen unter Ziff . 3 des Art . 14

entſprechende fauſtpfändliche Deckung der Hälfte des zu zahlenden Betrags erſetzt werden .

Net e

Der Disconto⸗Fuß iſt zu derſelben Zeit für alle Papiere gleich.
Von den auf Frankfurt a . M. gezogenen Wechſeln werden nebſt dem Disconto die Incaſſoſpeſen ab⸗

gezogen .

Art . 18 .

Der Disconto wird genau für die Zahl der Tage bis zur Verfallzeit der Papiere berechnet .
Art . 19 .

Die Fauſtpfanddarleihen werden längſtens auf drei Monate gegeben , können jedoch nach Ablauf
dieſer Friſt wieder erneuert werden .

Beſteht das Fauſtpfand in einem Wechſel , ſo wird die Friſt für das Darleihen ſo beſtimmt , daß ſie
14 Tage vor der Verfallzeit des Wechſels endigt.

Art . 20 .

Der Entleiher hat den als Fauſtpfand dienenden Wechſel der Bank zu übertragen und ihr einen
14 Tage vor deſſen Verfallzeit zahlbaren , auf den Betrag des Darleihens lautenden eigenen Wechſel aus⸗

zuſtellen .

Hrt 21 ;

So oft der Curs , Der als Fauftpfand dienenden Papiere um 100 % geſunken iſt, hat der Fauſtpfand⸗
geber die fauſtpfändliche Deckung zu ergänzen,
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Abt . 22 .

Die Bank bedingt ſich in dem Vertrage das Recht :

1) aus dem Fauſtpfande vor anderen Gläubigern Zahlung zu fordern ;

2) die Fauſtpfänder , falls die Vertragsbedingungen vom Schuldner nicht erfüllt werden , in öffentlicher

Verſteigerung oder durch die Vermittlung eines verpflichteten Mäcklers zu veräußern und aus dem

Erlöſe , ſo weit er hinreicht , Befriedigung zu entnehmen ;

3) zur Veräußerung der Fauſtpfänder zu ſchreiten :

a) im Falle ihr Guthaben nicht bezahlt wird , am vierten Tage nach deſſen Verfallzeit , ohne daß

der Fauſtpfandgeber vorher in Verzug geſetzt worden oder irgend eine andere Förmlichkeit vor —

angegangen iſt ;

b) im Falle die Deckung in Papieren bei geſunkenem Curſe nicht bedungener Maßen ergänzt wird ,

drei Tage nachdem der Fauſtpfandgeber durch eine Notariatsurkunde in Verzug geſetzt worden iſt .

Art 23

Die Einlagen auf laufende Rechnung werden nicht verzinst .

AN 2A

Die Bank beſcheinigt den Empfang der Hinterlegungen .

Der Empfangsſchein ſoll enthalten :

die Natur und den Werth der hinterlegten Gegenſtände ;
den Vor - und Zunamen und Aufenthaltsort des Hinterlegers ;
den Tag , an welchem die Hinterlegung geſchehen iſt , und den , an welchem ſie zurückgezogen

werden ſoll ;

die Ordnungszahl des Eintrages im Hinterlegungsbuch .

Att 29 :

Für die Empfangnahme , Bewahrung und Ausfolgung der hinterlegten Gegenſtände erhebt die Bank

Gebühren .
Die Bewahrungsgebühr wird nach dem Werthe der Hinterlegung bemeſſen .

Art . 26 .

Die Bedingungen , unter welchen die Bank von den Großherzoglichen Staatskaſſen entbehrliche

Geldvorräthe empfängt , ſind Sache der jeweiligen Uebereinkunft .

Art 27

Die Banfnoten vertreten in Zahlungen die Stelle der klingenden Münze , jedoch ohne daß irgend
ein Zwang zur Annahme der erſteren beſteht .

Die kleinſte Summe , auf welche eine Banknote lauten darf , beträgt 50 fl .

Art . 28 .

Der Geſammtbetrag der umlaufenden Banknoten darf die Hälfte des einbezahlten Bankkapitals und

im höchſten Falle zwei und eine halbe Million Gulden nicht überſteigen .
ATE 29 ; ;

Die Bank iſt verpflichtet , jederzeit einen ſolchen Caſſenvorrath an gangbarer Silber - und Gold⸗

münze zu halten , daß ſie in der Einlöſung der Banknoten und in den Zahlungen auf die laufenden Rech⸗

nungen nicht in Verlegenheit geräth . Wenn ihr Vorrath an gangbarer Silber - und Goldmünze unter den



-— B

dritten Theil der umlaufenden Notenmenge und der Schuld aus den laufenden Rechnungen herabſinkt , ſo
wird ſie dieſer Verpflichtung gemäß die wirkſamſten Mittel anwenden , um beſagte Baarſchaft wieder

über jenes Drittel zu erhöhen .

Für die Schuld aus den laufenden Rechnungen , für die Schuld an die Großh . Staatskaſſen und

für den Geſammtbetrag der umlaufenden Noten ſoll außerdem vollſtändige Deckung in dem Ueberſchuſſe
des Vorraths an gangbarer Silber - und Goldmünze über den dritten Theil der umlaufenden Notenmenge
und in dem Bankeigenthume an ſonſtiger Gold - und Silbermünze , an Gold - und Silberbarren , an dis⸗

contirten Papieren und an Forderungen aus Fauſtpfanddarleihen vorhanden ſein . Höchſtens ein Drittel

dieſer Deckung darf in Forderungen aus Fauſtpfanddarleihen berechnet werden .

Art . 30 .

Die Bank bezahlt der Großh . Staatskaſſe für das Recht der Notenausgabe am Anfange des zweiten
und jedes folgenden Geſchäftsjahres eine Vergütung von zwei Prozent der im jüngſt abgewichenen Jahre
umgelaufenen mittleren Notenmenge , als welche der Durchſchnitt des Umlaufs beim Schluſſe der Ge —

ſchäftsſtunden am 15 . und letzten Tage der 12 Monate angeſehen wird .

Acht . 34 .

Die Bank kann die ganze Auflage der auf die gleiche Summe lautenden Noten mittelſt öffentlicher ,
drei Jahre hindurch von 3 zu 3 Monaten erfolgender Bekanntmachung einfordern , um ſie gegen neue

Noten oder klingende Münze umzuwechſeln . Eingeforderte Noten , welche innerhalb dieſer 3 Jahre nicht
abgeliefert werden , ſollen Kraft einer auf die Noten geſetzten Bedingung der Bank unentgeldlich heim —
fallen .

AVE 32

Die ausführlichen Vorſchriften über den Gang und die Verrichtung der Bankgeſchäfte ſind der Ge —

ſchäftsordnung vorbehalten .

Ari 33

Die Bank führt ihre Rechnung in dem durch die Convention vom 30 . Juli 1838 ( Regierungsblatt
von 1839 S . 21 —28 ) feftgeftelten Landesmünzfuße und hat auf Verlangen Zahlung in der nach dieſer

Convention ausgeprägten Silbermünze oder in Kronenthalern zu 2 fl. 42 kr . zu leiſten und zu empfangen .

M. Von der Verwaltung der Bank .

Art . 34 .

Die Bank wird von der Generalverſammlung , dem Ausſchuſſe und dem Verwaltungsrathe verwaltet .

Art . 35 .

Der Ort der Zuſammenkünfte der Bankbehörden iſt der Sitz der Bank , wo für deren Dienſt ein

dem Umfange und den Zwecken der Anſtalt entſprechendes Gebäude erworben werden wird .

Art . 36 .

Die öffentlichen Bekanntmachungen der Bankverwaltung geſchehen durch einige der geleſenſten Zei —
tungen des In - und Auslandes . Die Großh . Regierung wird nach vorheriger Einvernahme des Ver⸗

waltungsrathes diejenigen Zeitungen bezeichnen , in welche die öffentlichen Bekanntmachungen der Bank

eingerückt werden müſſen , damit ſie die durch gegenwärtige Statuten an ſie geknüpften Rechtswirkungen haben .
Jede Bekanntmachung wirkt von dem Tage an , an welchem diejenige dieſer Zeitungen ausgegeben wird ,
welche die Bekanntmachung am ſpäteſten zum erſten Mal enthält .
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Die Großh . Regierung wird einen Notar anweiſen , die Notariatsgeſchäfte der Bank vorzugsweiſe

zu beſorgen und zur Vermeidung alles Zeitverluſts in dem Bankgebäude ſeinen Geſchäftsſitz zu nehmen .

Generalverſammlung .

Art . 38 .

Die Generalverſammlung kann jede Angelegenheit der Bank in ihren Wirkungskreis ziehen.

Vorbehalten ſind ihr :

1) die Ergänzung , Erläuterung und Abänderung der Statuten ;

2) die Frage über den Fortbeſtand oder die Auflöſung der Bank ;

3 ) die Abnahme der Rechenſchaft für das abgewichene Gefchäftsjahr innerhalb der erſten 3 Monate

nach deſſen Ablauf und die Verfügung der hieran ſich knüpfenden Maßregeln ;

4) die Wahl der Mitglieder des Ausſchuſſes und Verwaltungsrathes in der erſten und dann jeweils

in ordentlicher Sitzung ;

5 ) die Genehmigung oder Verwerfung des fürſorglichen Ausſchluſſes von Mitgliedern des Verwaltungs —

rathes .

Art . 39 .

Die Sitzungen der Generalverſammlung ſind ordentliche und außerordentliche .

Die ordentlichen werden innerhalb der erſten 3 Monate jedes i die außerordentlichen ,

ſo oft es der Ausſchuß für nöthig errachtet , gehalten .

Art . 40 .

Die Generalverſammlung wird jeweils von dem Ausſchuſſe durch eine öffentliche Bekanntmachung

mindeſtens 4 Wochen vor dem für den Zuſammentritt anberaumten Tage unter Angabe der wichtigeren

Berathungsgegenſtände berufen .

Die Einladung zur erſten Generalverſammlung erlaſſen die Stifter der Bank innerhalb 14 Tagen

nach Ablauf der von der Großh . Regierung für die Aktienübernahme im Inlande anberaumten Friſt auf

die gleiche Weiſe .

Art . 41 .

Alle Aktionäre der Bank ſind zur Theilnahme an der Generalverſammlung berechtigt und zwar die

volljährigen Aktionäre männlichen Geſchlechts zur Theilnahme in Perſon , die übrigen , namentlich die

Frauen , Kinder , Entmündigten und Mundtodten zur Theilnahme durch ihre Vertreter .

Die Theilnehmer an der Generalverſammlung weiſen ſich, ſofern ihre Aktien nicht auf den Namen

lauten , entweder durch Vorzeigen der Aktien oder durch Notariatsurkunden , welche die Ordnungszahlen

der Aktien enthalten , über ihr Theilnahmsrecht aus .

Bei der Generalverſammlung hat ,
wer 1 bis 5 Aktien eigenthümlich beſitzt , 1 Stimme ,

„ 615 „ „ 2 Stimmen ,

n le p 30o y ” 1 e3 ”

s r W n" Po Ao

„ 511 nD n

6 ”1 76 100 "n " r
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wer 101 bis 150 Aktien eigenthümlich beſitzt, ? Stimmen ,

" 151 n" 200 n” " "”
8 n”

„ 2011 a NA n n 9 n"

no über 300 y „ 7 0 y

Art . 42 .

Der Obmann des Ausſchuſſes iſt Präſident der der Sektretär des Aus —

ſchuſſes führt ihr Protokoll .

Art . 43 .

Der Präſident beſtimmt die Reihenfolge der Gegenſtände der Verhandlung .
Wer über einen zur Verhandlung angeſetzten Gegenſtand reden will , hat dies dem Präſidenten

anzuzeigen .

Nach der Reihenfolge dieſer Anzeigen geſchehen die Vorträge .

Art . 44 .

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes dürfen jederzeit das Wort nehmen , ſowohl zur näheren Er —

örterung des Gegenſtandes , als auch zur Begründung der getroffenen Maßregeln und zur Widerlegung

erhobener Anſtände .

Art . 45 .

Jeder gültige Beſchluß der Generalverſammlung erfordert die Vertretung von mindeſtens 1000 Ak —

tien und abſolute Stimmenmehrheit der Theilnehmer an der Verſammlung ; bei Gleichheit der Stimmen

entſcheidet die des Präſidenten . Nur bei der Wahl der Mitglieder des Ausſchuſſes und Verwaltungs —

rathes entſcheidet relative Stimmenmehrheit und bei Stimmengleichheit das Loos .

Zur Ergänzung , Erläuterung oder Abänderung der Statuten iſt die Einwilligung von zwei Dritteln ,

und zur freiwilligen Auflöſung der Bank die euni von drei Vierteln der anweſenden Stimmen

erforderlich .
Eine Abſtimmung , welche die Statuten ergänzt , erläutert oder abändert , ſetzt voraus , daß die Ab —

ſtimmenden mindeſtens ein Viertel aller Aktien vertreten . Die Auflöſung der Bank vor Ablauf der Staats —⸗

genehmigung kann nur gültig beſchloſſen werden , wenn mindeſtens zwei Drittel aller Aktien in der Abſtim —

mung vertreten ſind . Ferner iſt in beiden Fällen vor der Abſtimmung das Gutachten des Ausſchuſſes und

Verwaltungsrathes einzuholen .

Art . 46 .

Ueber die Verhandlungen der Generalverſammlung wird ein Protokoll aufgenommen , welches der

Präſident , der Protokollführer , der Direktor des Verwaltungsraths und zwei andere Aktionäre unter⸗

zeichnen.
Die Beſchlüſſe werden öffentlich bekannt gemacht , ſo weit ſie hierzu geeignet ſind .

Ausſchuß .

Art . 47 .

Der Ausſchuß hat die Aufgabe :

1) die Generalverſammlungen zu berufen ;

2 der Generalverſammlung alljährlich in der regelmäßigen Sitzung den Rechenſchaftsbericht des Verwal⸗
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tungsrathes nebſt der ſummariſchen Darſtellung der Bankrechnung und der Bilanz für das abge⸗
wichene Geſchäftsjahr vorzulegen ;

3) die zur Erledigung in der Generalverſammlung beſtimmten Vorſchläge wegen Ergänzung , Erläu⸗

terung oder Abänderung der Statuten zu begutachten ;

40 den Antrag auf freiwillige Auflöſung der Bank , bevor er an die Generalverſammlung gelangt,
ſeinem Ermeſſen zu unterſtellen ;

5 ) für die Zeit bis zur nächſten Generalverſammlung nöthigenfalls Lücken der Statuten zu ergänzen
und zweifelhafte Beſtimmungen derſelben auszulegen ;

6 ) die Grenze der Ausdehnung jedes Geſchäftszweiges vorzuzeichnen ;

7 ) den Discontofuß , den Zinsfuß für Darleihen auf Unterpfand und auf Fauſtpfand , die Bewahrungs⸗
gebühr und die in bem Bankverkehre an die Bank zu entrichtenden Geſchäftsgebühren zu beſtimmen ;

8 ) die Bedingungen feſtzuſetzen , unter welchen Geldvorräthe der Großh . Staatskaſſen übernommen

werden dürfen ;

9 ) die Vergleiche über Streitgegenſtände abzuſchließen ;

10 ) den Verwaltungsrath in ſeiner Geſchäftsführung zu überwachen und ihm auf ſeine Anfragen oder

aus eigenem Antriebe Rath zu ertheilen ;

11 ) die Beſchwerden gegen den Verwaltungsrath zu verbeſcheiden ;
12 ) auf den Antrag von 3 Mitgliedern des Ausſchuſſes oder Verwaltungsrathes zu beſchließen , ob ein

Mitglied des Verwaltungsrathes fürſorglich auszuſchließen iſt ;
13 ) jede Rechnung , wenn ſie vom Verwaltungsrathe verbeſchieden iſt , der Durchſicht und von Zeit zu

Zeit eine derſelben einer vollſtändigen Superreviſion zu unterwerfen ;

14 ) die vom Verwaltungsrathe vorgelegte Berechnung der Dividende zu prüfen und dieſe feſtzuſetzen ;
15 ) die Cenſoren zu wählen ;

16 ) die Honorare der Mitglieder des Verwaltungsrathes und der Cenſoren zu beſtimmen ;
17 ) auf den Antrag des Verwaltungsrathes die Beamten der Bank anzuſtellen und ihre Gehalte und

Cautionen feſtzuſetzen ;

18 ) bei der Erwerbung eines Gebäudes für den Dienſt der Bank mitzuwirken .

Art . 48 .

Der Ausſchuß beſteht aus 18 Perſonen .

Abt . 49 .

Nur ſelbſtſtändige unbeſcholtene Männer können in den Ausſchuß gewählt werden .

Jedes Mitglied des Ausſchuſſes ſoll 5 auf ſeinen Namen eingetragene Aktien beſitzen und während
der Dauer ſeines Amtes bei der Bank hinterlegen .

Höchſtens 6 Mitglieder des Ausſchuſſes dürfen Ausländer ſein .

Art . 50 .

Jedes Jahr nach der Erneuerungswahl treten 3 Mitglieder aus .

Die Reihenfolge des Austritts beſtimmt für die erſten 18 Mitglieder das Loos , für vie folgenden
das Amtsalter .

Die Austretenden ſind wieder wählbar .
Art . 51 .

Wenn ein durch die Abſtimmung in den Ausſchuß Berufener nach den Beſtimmungen des Art . 49



nicht Mitglied desſelben ſein kann , oder ein Gewählter die Wahl ablehnt , oder ein Mitglied abgeht , ſo

treten diejenigen , welche bei der neueſten Wahl die meiſten Stimmen nach den Gewählten erhalten haben ,

der Reihe nach als Erſatzmänner ein .

ATT D2

Tritt ein Erſatzmann an die Stelle eines abgegangenen Mitglieds , fo dauert fein mt nur bis zum

Ablauf der Dienſtzeit ſeines Vorgängers .

Art . 53 .

Der Ausſchuß wählt aus ſeiner Mitte den Obmann , den Stellvertreter deſſelben , den Sekretär und

3 dem Mannheimer Handelsſtande angehörige Cenſoren , welche ſämmtlich jeweils nach der nächſten Wahl

zur theilweiſen Erneuerung des Ausſchuſſes von ihrem Poſten abtreten , jedoch , wenn ſie Mitglieder des

Ausſchuſſes bleiben , wieder gewählt werden können .

Art . 54 .

Die Wahl des Obmanns leitet das älteſte anweſende Mitglied , die übrigen Wahlen der neu erwählte

Obmann .

WTE DD

Der Ausſchuß verſammelt ſich auf Einladung des Obmanns :

1) regelmäßig alle 3 Monate ;

2 ) außerordentlich , fo oft es der Obmann oder wenigſtens 6 Mitglieder für nöthig halten .

Art . 56 .

Die Beſchlüſſe des Ausſchuſſes erfordern abſolute Stimmenmehrheit in vollzähliger Verſammlung , zu

welcher die Anweſenheit von wenigſtens 12 Mitgliedern gehört . Bei Gleichheit der Stimmen gibt die des

Obmanns den Ausſchlag .

Zur Feſtſetzung oder Abänderung des Discontofußes und des Zinsfußes für Darleihen iſt :

1) ein Gutachten des Verwaltungsrathes ,

2 ) die Anweſenheit von wenigſtens 15 Ausſchußmitgliedern , und

3 ) die Zuſtimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der anweſenden Mitglieder —

erforderlich . Sind der Ausſchuß und Verwaltungsrath hinſichtlich des Disconto - oder Zinsfußes verſchie⸗

dener Anſicht , ſo treten beide Behörden , und zwar mindeſtens 15 Mitglieder des Ausſchuſſes und 5 Mit⸗

glieder des Verwaltungsraths , unter dem Vorſitze des Obmanns des Ausſchuſſes zuſammen und beſchließen

mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der anweſenden Mitglieder .

Wenn bei Wahlen des Ausſchuſſes auch die zweite Abſtimmung keine abſolute Stimmenmehrheit ergibt ,

ſo entſcheidet in der dritten Mbftimmung die relative Stimmenmehrheit und bei Stimmengleichheit das Loos .

Art . 57 .

Ueber die Verhandlungen des Ausſchuſſes wird ein Protocoll aufgenommen , welches der Obmann ,

der Sekretär und ein drittes Mitglied des Ausſchuſſes unterzeichnen .

Wyt

Die Ausſchußmitglieder als ſolche verwalten ihr Amt unentgeldlich , erhalten jedoch Erſatz der durch

ihre Amtsführung ihnen erwachſenden baaren Auslagen .

Art , 593

Die Cenſoren überwachen alle Bankgeſchäfte und können von den Bankbüchern jederzeit Einſicht

nehmen .
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Sie erſtatten dem Ausſchuſſe wenigſtens einmal im Monate Bericht über die Vorgänge , welchen ihr

Beifall nicht zu Theil wird , und machen entſprechende Vorſchläge .

Verwaltungsrath .

Art . 60 .

Dem Verwaltungsrathe ſteht die geſammte Bankverwaltung zu , ſo weit ſie nicht der Generalver —

ſammlung oder dem Ausſchuſſe vorbehalten iſt .

Art . 61 .

Der Verwaltungsrath beſteht aus 6 Perſonen .

Art . 62 .

Nur ſelbſtſtändige , unbeſcholtene Männer können in den Verwaltungsrath gewählt werden .

Jedes Mitglied des Verwaltungsrathes ſoll 10 auf ſeinen Namen eingetragene Aktien beſitzen und

während der Dauer ſeines Amtes bei der Bank hinterlegen .
Alle Mitglieder des Verwaltungsrathes ſollen Inländer und in Mannheim wohnhaft ſein .

Kein Mitglied des Ausſchuſſes kann zugleich Mitglied des Verwaltungsrathes ſein .

Art . 63 .

Zur erſtmaligen Zuſammenſetzung des Verwaltungsraths ernennen vorderſamſt die Stifter der Bank

3 Mitglieder , von welchen zwei ausnahmsweiſe Ausländer ſein dürfen . Die weiteren 3 Mitglieder und

die jeweilige Erneuerung wählt die Generalverſammlung .

Art . 64 .

Alle 3 Jahre nach der Erneuerungswahl , das erſtemal nach jener im vierten Geſchäftsjahre , treten

3 Mitglieder aus .

Die Reihe des Austritts trifft zuerſt die Ausländer , unter den übrigen Mitgliedern beſtimmt ſie

erſtmals das Loos , in der Folge das Amtsalter .

Die Austretenden , mit Ausnahme der Ausländer , ſind wieder wählbar .

Arh 65 .

Wenn ein durch die Abſtimmung in den Verwaltungsrath Berufener nach den Beſtimmungen des

Art . 62 nicht Mitglied deſſelben ſein kann , oder ein Gewählter die Wahl ablehnt , oder ein Mitglied ab -

geht , ſo treten diejenigen , welche bei der neueſten Wahl in den Verwaltungsrath die meiſten Stimmen

nach den Gewählten erhalten haben , der Reihe nach als Erſatzmänner ein .

Art . 66 .

Tritt ein Erſatzmann an die Stelle eines abgegangenen Mitglieds , ſo dauert ſein Amt nur bis zum

Ablauf der Dienſtzeit ſeines Vorgängers .

Art . 67 .

Der Verwaltungsrath wählt aus ſeiner Mitte unter der Leitung des älteſten anweſenden Mitglieds
den Direktor und unter der Leitung des Direktors deſſen Stellvertreter , welche beide jeweils bei der nächſten
theilweiſen Erneuerung des Verwaltungsraths von ihren Poſten abtreten , jedoch , wenn ſie Mitglieder des

Verwaltungsraths bleiben , wieder gewählt werden können .

Art . 68 .

Jedes Mitglied des Verwaltungsrathes erhält ein Reſpiciat und ift für feine Arbeiten verantwortlich .
5



Kann ein Mitglied einer Sitzung nicht beiwohnen , ſo hat es den Direktor unter Angabe der Gründe und

unter Aushändigung ſeiner Aufträge davon in Kenntniß zu ſetzen .

Art , 69 .

Der Direktor führt unausgeſetzte Aufſicht . Die übrigen 5 Mitglieder wechſeln monatweiſe nach einer

unter ihnen zu beſtimmenden Reihenfolge in der Leitung und Verwaltung der laufenden Geſchäfte ab .

Art . 70 .

Wenigſtens zweimal im Jahre müſſen die Kaſſen und Urkunden der Bank von einem Mitgliede des

Verwaltungsrathes geſtürzt werden .

WEE

Der Verwaltungsrath hat monatlich dem Ausſchuſſe eine Ueberſicht der vorgekommenen Geſchäfte

vorzulegen und halbjährlich eine ſolche Ueberſicht nebſt der Bankbilanz zu veröffentlichen .

Art 2 .

Der Verwaltungsrath ſtellt unter Mitwirkung der Cenſoren ein Verzeichniß der den bekannteren

Namen zu bewilligenden Wechſelkredite auf , welches von Zeit zu Zeit einer Reviſion unterworfen wird .

Wechſel , mit der Unterſchrift des Direktors verſehen , dürfen nicht discontirt werden .

Art . 73 .

Der Verwaltungsrath kann bei dem Ausſchuſſe auf eine Generalverſammlung antragen , und iſt

dazu verbunden , wenn wenigſtens 100 Aktionäre , die zuſammen mindeſtens 1000 Aktien beſitzen , es

verlangen .

Art . 74 .

In jeder Woche hält der Verwaltungsrath wenigſtens eine Sitzung .

Ein gültiger Beſchluß erfordert die Anweſenheit von mindeſtens 4 Mitgliedern . Iſt die Feſtſetzung

oder Abänderung des Discontofußes oder des Zinsfußes für Darleihen in Frage , ſo ſollen mindeſtens

5 Mitglieder zugegen ſein .

Die Beſchlüſſe werden nach Stimmenmehrheit gefaßt . Bei Gleichheit der Stimmen entſcheidet die

des Dirigenten .
Der Verwaltungsrath iſt befugt , bei Angelegenheiten , welche rechtswiſſenſchaftliche Kenntniffe erfor -

dern , einen Rechtsgelehrten zur Berathung beizuziehen .
ATR T5 .

Zur Verrichtung der laufenden Geſchäfte werden Beamte angeſtellt , welche ihre ganze Zeit und

Kraft dem Dienſte zu widmen haben .

Ihre Anſtellung iſt widerruflich .
Eine Inſtruction beſtimmt jedem ſeine Aufgabe .

Art . 76 .

Kein Bankbeamter kann zugleich Mitglied des Ausſchuſſes oder Verwaltungsrathes ſein .

ATE TE

Der Verwalter iſt der nächſte Vorgeſetzte ſämmtlicher übrigen Beamten . Seinen Anordnungen haben

dieſe unbedingt Folge zu leiſten , ſo fern dieſelben nicht mit den e Inſtructionen oder beſonderen

Weiſungen des Verwaltungsrathes im Widerſpruche ſtehen .
Bei Verhinderung des Verwalters verſieht deſſen Dienſt eines der in der Aufſicht wechſelnden Mit —

glieder des Verwaltungsrathes .



Art . 78 .

Der Verwalter hat den Sitzungen des Ausſchuſſes und Verwaltungsrathes mit berathender Stimme

beizuwohnen .
Art . O :

Im Falle einer Meinungsverſchiedenheit zwiſchen dem die Aufſicht führenden Mitgliede des Verwal -

tungsrathes und dem Verwalter iſt die Sache dem Verwaltungsrathe zur Beſchlußnahme vorzutragen .

Daſſelbe Verfahren wird in allen Fällen beobachtet , wenn eine den Statuten nicht zuwiderlaufende

Ausnahme von den in der Geſchäftsordnung getroffenen Beſtimmungen in Frage kommt oder eine erſchöpfende

Vorſchrift nicht vorliegt .
Art . 80 .

Der Verwalter ſoll mindeſtens 10 badiſche Bankaktien als Caution hinterlegen .

Art . 81 .

Ein Cenſor , das die Aufſicht führende Mitglied des Verwaltungsrathes und der Verwalter bilden

die Commiſſion zur Prüfung der zur Discontirung überreichten Papiere und der Fauſtpfänder . Sie ſind

verpflichtet , ohne Begünſtigung der Aktionäre mit ſtrenger Unpartheilichkeit zu verfahren .

Kein Mitglied der Commiſſion kann in eigener Sache abſtimmen .

Die Cenſoren löſen einander nach je 14 Tagen in dieſer Commiſſion ab .

Der Direktor iſt berechtigt , bei derſelben den Vorſitz zu führen .

Art . 82 .

Beſchwerden gegen die Cenſurcommiſſion gehen an den Verwaltungsrath , welcher ſie gemeinſchaftlich

mit den Cenſoren nach Stimmenmehrheit verbeſcheidet .
Art . 83 .

Zu dem feuerfeſten Orte , wo die Hauptkaſſe und die zurückgelegten Banknoten aufbewahrt ſind, führt

der Direktor , der Verwalter und der Zahlmeiſter , jeder zu einem der drei verſchiedenen Schlöſſer den

Schlüſſel .

Die Aufbewahrung der Urkunden und Pfänder wird dem Verwalter und dem einſchlägigen Beamten

anvertraut .

Art . 84 .

Die Ausfertigungen des Verwaltungsraths werden von dem Direktor im Namen deſſelben unterzeichnet .

Alle Verträge und alle für die Bank verbindlichen Urkunden erhalten die Firma „Badiſche Bank “

und die Mitunterſchrift des Verwalters .

Mit welchen Unterſchriften die Fertigungen der Bankbeamten zu verſehen ſind , beſtimmt die Geſchäfts⸗

ordnung .
Art . 85 .

Der Perſonalſtand des Verwaltungsraths , die Perſon des Verwalters und alle hinſichtlich derſelben

eintretenden Veränderungen werden öffentlich bekannt gemacht .

Art . 86 .

Die Mitglieder des Verwaltungsrathes und ſämmtliche Bankbeamten werden bei dem Antritte ihrer

Aemter feierlich angeloben : die Bankſtatuten genau zu befolgen , das Gedeihen der Bank nach Kräften zu

befördern , fih eine redliche , eifrige uud aufmerkſame Verwaltung der Bank angelegen ſein zu laſſen und

über die Geſchäfte derſelben Verſchwiegenheit zu beobachten . Der Direktor wird dieſe Angelobung dem

5 *
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von der großherzoglichen Regierung zur Beobachtung der Bankverwaltung aufgeſtellten Commiſſäre machen
und mittelſt eines Handſchlags bekräftigen . Die übrigen Mitglieder des Berwaltungsrathes und die Be -

amten leiſten die gleiche Angelobung nebſt dem Handſchlage dem Direktor .

IV . Von der Dividende und dem Reſervefond .

Art . 87 .

Mitte und Ende jedes Geſchäftsjahrs wird der Ertrag der Bank für das vergangene halbe Jahr berechnet .
Bei Ausmittelung des Ertrags werden die zweifelhaften Forderungen unter ſtrenger Würdigung nur

mit dem wahrſcheinlich flüſſig werdenden Theile in Rechnung gebracht und der der Zukunft angehörige
Disconto der vorräthigen discontirten Papiere wird abgezogen .

Art . 88 .

Waren Verluſte am Bankkapitale entſtanden , ſo wird dieſes vorderſamſt wieder aus dem Ertrage
ergänzt .

Von dem übrigen Ertrage wird der vierte Theil des Ueberſchuſſes über 1½ / des einbezahlten
Bankkapitals als Reſervefond angelegt und der Reſt unter die Aktionäre vertheilt .

Art 89 .

So lange noch Einſchüſſe auf die Aktien zu leiſten ſind , wird die Dividende nicht baar bezahlt , ſon —
dern auf die nächſte Einzahlung gutgeſchrieben .

Mit den Aktien aber werden Coupons und Talons für die Dividende ausgegeben , welche auf den

Inhaber geſtellt ſind , und die Dividende wird dann halbjährlich bei den Kaſſen der Bank oder auch an

anderen vom Verwaltungsrathe beſtimmt werdenden Orten ausbezahlt .
Art . 90 .

Wenn Aktien nach Art . 7 über dem Nennwerthe veräußert werden , ſo fällt das Aufgeld dem Reſerve —

fond zu .

Ane Ji

Aus dem Reſervefond wird zunächſt das zu erwerbende Bankgebäude beſtritten .
Ergibt der halbjährige Ertrag eine Dividende unter 1½ / , ſo wird dieſe aus dem beweglichen

Theile des Reſervefonds , ſofern ſolcher die Mittel dazu darbietet , auf 1½ „ ergänzt , und es fließt da⸗

gegen künftig der ganze Ueberſchuß des halbjährigen reinen Ertrags über 1½ % ſo lange vollſtändig dem

Reſervefond zu , bis dieſer wieder auf ſeinen frühern Stand gebracht iſt .

Art . 92 .

Wenn der bewegliche Theil des Reſervefonds den achten Theil des Bankkapitals erreicht hat , ſo wird

aller fernere Ertrag vertheilt und Zuflüſſe in den Reſervefond finden nur noch in dem Falle und in ſo
weit Statt , als er eine Minderung erlitten hatte .

Art 93 ;

Ueber den beweglichen Theil des Reſervefonds wird in den Bankbüchern ein eigener Conto geführt ,
derſelbe jedoch nicht auf beſondere Weiſe angelegt , ſondern als ein Theil des ganzen werbenden Kapitals

behandelt .

V. Von der Aufſicht der großherzoglichen Regierung .
Art . 94 .

Die Bank ſteht unter der Aufſicht der großherzoglichen Regierung , welche , wenn ſie eine Maßregel
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der Banfyerwaltung den gegenwärtigen Statuten niht angemeffen oder mit bem Jntereffe des Staates im

Widerſpruche findet , nach Gutdünken einzuſchreiten befugt iſt .

Att 95

Die großherzogliche Regierung ſtellt der Bankverwaltung einen Commiſſär zur Seite , um fie zu

beobachten . Dieſer Commiſſär iſt zu allen Sitzungen der Generalverſammlung , des Ausſchuſſes und Ver⸗

waltungsrathes einzuladen ; die Concepte aller ſchriftlichen Ausfertigungen , welche im Namen des Ver —

waltungsrathes erlaſſen werden , ſind ihm zur vorläufigen Einſicht zuzuſtellen ; er iſt berechtigt , von den

Kaſſen und Büchern der Bank jederzeit Einſicht zu nehmen und von den Bankbeamten jede dienliche Auf-

klärung zu verlangen ; keine Maßregel , gegen welche er Einſprache thut , kann zur Ausführung kommen ,

bevor ſich die Bankverwaltung mit der großherzoglichen Regierung über dieſelbe verſtändigt hat ; er hat

das Recht der Vorſtellung , falls Jemand ohne zureichenden Grund der geforderte Kredit verweigert wird ;

es kann wider ſeinen Ausſpruch kein Papier zum Disconto zugelaſſen und kein Darleihen gegeben werden .

Der Genehmigung der großherzoglichen Regierung unterliegen :

1) die Ergänzung , Erläuterung und Abänderung der Statuten ;

2 ) die Auflöſung der Bank vor Ablauf der Staatsgenehmigung ;

3) die Gründung und Aufhebung und die Beſtimmung des Wirkungskreiſes der Zweigbanken ;

J ) die Feſtſetzung und Abänderung des Discontofußes und des Zinsfußes für Darleihen ;

5) die Wahl des Obmanns des Ausſchuſſes und ſeines Stellvertreters ;

6) die Wahl und der Ausſchluß des Direktors des Verwaltungsrathes und ſeines Stellvertreters ;

7 ) die Ernennung und Entläſſung des Verwalters .

Die Entlaſſung des letzteren iſt auf Begehren der Großh . Regierung auszuſprechen .

WTE IE

Die Bank erhält die Impreſſen zu den Banknoten innerhalb der durch Art . 28 beſtimmten Grenze

nach Bedürfniß von der Großh . Regierung , welche dieſe Impreſſen nach Anhörung der Vorſchläge der

Bankverwaltung auf Koſten der Bank dergeſtalt anfertigen läßt , daß ſie nur noch des Stempels und der

Unterſchriften der Bank bedürfen , um als Banknoten gebraucht zu werden .

Die zur Vertilgung beſtimmten Banknoten ſind — durchſtrichen und als ungültig bezeichnet — der

Großh . Regierung abzuliefern , welche ſie in Gegenwart des Bankdirektors von Mannheim verbrennen läßt .

Art . 98 .

Die Bank hat der Großh . Regierung durch Vermittlung des Regierungskommiſſärs :

1) anfangs jebes Monats eine Darſtellung:
a) der umlaufenden Notenmenge beim Schluſſe der Geſchäftsſtunden am 15 . des abgewichenen

Monats ;

b) der im Laufe des abgewichenen Monats vorgekommenen Geſchäfte und ihres Standes am Ende

des Monats ;

c) des Caſſenſtandes am Ende des abgewichenen Monats ;

2) anfangs jeden Semeſters :

a) die Bankbilanz ,

b) die Berechnung der Dividende für das abgewichene Semeſter

vorzulegen .
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Art . 99 .

Die Großh . Regierung iſt berechtigt , die Bank im Falle der Zuwiderhandlung gegen eine in Ge⸗

mäßheit des Art . 94 von der Großh . Regierung erlaſſene Weiſung , oder gegen eine ſchriftliche , von der

Großh . Regierung noch nicht verbeſchiedene Erklärung ihres Commiſſärs in Strafe bis zu drei tauſend

Gulben , zahlbar an die Großh . Staatskaſſe , zu verfällen oder unter Umſtänden ſogar aufzulöſen .

VM. Von den Zweigbanken .
Art : 100 .

Die Badiſche Bank wird nach Bedürfniß Zweigbanken in Städten des Großherzogthums anlegen .

Zu Carlsruhe wird innerhalb Jahresfriſt eine ſolche Zweigbank errichtet werden .

Art . 101 .

Die Sereas beſchließt die Gründung und Aufhebung und beſtimmt den Wirkungskreis

der Zweigbanken , und der Ausſchuß ſetzt ihr Betriebskapital feſt.

Abſolute Stimmenmehrheit bei vollzähliger Verſammlung entſcheidet .
Art . 102 .

Gewinn und Verluſt jeder Zweigbank wird am Ende jedes halben Geſchäftsjahres berechnet und
Saldo in die Rechnung der Hauptbank übertragen .

Art . 103 .

Wie die Hauptbank , ſo führen auch die Zweigbanken für Perſonen an ihrem Sitze laufende Rechnung .

Art . 104 .

Die Zweigbanken erhalten ihren Banknotenbedarf von der Hauptbank .

Sie löſen die ihnen zur Auswechslung vorgelegten Banknoten , in ſo weit es ihr baarer Caſſenbe —

ſtand erlaubt , auf Sicht , jedenfalls aber binnen 3 Mal 24 Stunden nach Sicht ein .

Art . 105 .

Die Geſchäfte jeder Zweigbank werden von einem von 6 Perſonen , 3 Cenſoren ,

einem Verwalter und ſonſtigen Beamten beſorgt .

Der Verwaltungsrath und die Cenſoren werden von dem Ausſchuſſe und Verwaltungsrathe der

Hauptbank in einer gemeinſchaftlichen Sitzung aus der Zahl der am Sitze der Zweigbank wohnhaften Ak⸗

tionäre nach der bei Wahlen des Ausſchuſſes geltenden Regel gewählt . Die Wahl der Cenſoren iſt nicht

auf Mitglieder des Ausſchuſſes beſchränkt .

Jedes Mitglied des Verwaltungsrathes und jeder Cenſor einer Zweigbank ſoll 5 auf ſeinen Namen

eingetragene Aktien beſitzen und während der Dauer ſeines Amtes bei der Bank hinterlegen .

Der Verwaltungsrath jeder Zweigbank iſt dem der Hauptbank untergeordnet und gibt dieſem Rechenſchaft .

In Bewilligung der Wechſelkredite iſt der Zweigbank von der Hauptbank für jene aufgeſtellte

Verzeichniß maßgebend .
Der Direktor der Hauptbank nimmt den Direktor der Zweigbank , dieſer die übrigen Mitglieder des

Verwaltungsrathes und die Beamten Der Zweigbank nach Art . 86 in Pflichten .

Art , 106 .

Im Uebrigen unterliegen die Zweigbanken allen auf ſie anwendbaren Beſtimmungen dieſer Statuten .

Art . 107 .

Die Zweigbanken dürfen unter ſich keinen Verkehr treiben , zu dem ſie nicht ausdrücklich ermächtigt ſind .
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